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für den Kreis Usingen.
Druck und Verlag von

R . Wagner 'S Buchdruckerei in Usingen.
Schriftleitung : Richard Wagner.

Fernsprecher Nr . 21.

Bezugspreis : Durch die Post bezogen vierteljährlich
1,50 Mk , (außerdem 24 Pfennige Bestellgeld .) Im
Verlage für den Monat 45 Pfg . — Einrückungsgebühr:
Anzeigen 20 Pfg ., Reklamen 40 Pfg . die Garmondzeile.
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Micher Teil.
Usingen , den 17 . August 1916.

vielfach verbreitete Gerücht , daß die
rmehrtcm Maße auftretende Roilauf-
die Verfütterung des vom Kreis¬

bande gelieferten Schweinefutters zurück¬
richtig zu stellen, teile ich hierdurch

sämtlichen von dem Herrrn Veterinär-
an "das Hygienische Institut der

Hochschule in Hannover eingesandten
nach dortseitiger Mitteilung einwand-

GH , worden ist, daß das Schweinefutter
n von Ansteckungsstoffen der Rotlauf-mi

t0.

!■■■

ile
ng

in ganz Deutschland häufiger auf-
laufseuche ist lediglich eine Folge der
Zeit länger andauernden Regenperiode
»der großer Hitze , welche den günstigsten
für die Entwickelung der Ansteckung «,
»tlaufseuche geschaffen haben und der
iderstandsfähigkeit der Schweine infolge
ippheit.

Gegenmittel gegen die Rotlaufseuche
»er geregelten Fütterung und Pflege

Bl die Rotlauf -Schutzimpfung.

»6.
Der Königliche Landrat.

v. Bezold ._

rt a.

VM Usingen , den 16 . August 1916.
fl itteilung des Vorstandes der Landes-
" »nstalt Heffen -Naffau wird bei Renten-

die Hilfeleistungen in der Ernte grund-
als Grund zur Entziehung der Rente

,■ ■■' Anzeigen von dritter Seite hierüber
"TT kücksichtigtgelaffen,
[t | »ge dies zur allgemeinen Kenntnis,
M ®>ie Rentenempfänger unbekümmert an

^iten beteiligen können , was bei dem
tlich M sehr wünschenswert ist.

den 16 . August 1916.
Vorsitzende de» Versicherungsamts.
_ v . Bezold. _
»elduttg von Hülsenfrüchten.

km Bürgermeister der Gemeinden , in
^enfrüchte nicht angebaut worden sind,

Formulare unverzüglich nach hier

f ben 18 . August 1916.
Der Königliche Landrat.

I , A . :
Schönfeld,  Kreissekretär.

kanntmachung
' III . 3500/7 . 16 . K. R . A ) .

Beschlagnahme , Berwen-
Beräuherung von Bast-
ite , Flachs , Ramie , euro-
und außereuropäischer

td von Erzeugnissen aus
Bastsasern.

>m 15 . August 1916.
Bekanntmachung wird auf Er-

liglichen Kriegsministeriums hiermit

bfiti

i ®J
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Samstag , den 19 . August 1916.

zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem Be¬
merken , daß soweit nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind , jede
Zuwiderhandlung gegen die Beschlagnahmevorschrif¬
ten nach 8 6 *) der Bekanntmachung über die
Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24 , Juni
1915 ( Reichs -Gesetzbl . S , 357 ) , vom 9 . Oktober
1915 (Reichs -Gesetzbl . S . 645 ) und vom 25 . No¬
vember 1915 (Reichs -Gesetzbl . S 778 und jede
Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht , nach 8
5 **) der Bekanntmachungen über Vorratserheb¬
ungen vom 2 . Februar 1915 (Reichs -Gesetzbl . S.
54 ) , vom 3 . September 1915 ( Reichs -Gesetzbl.
S . 549 ) und vom 25 . Oktober 1915 (Reichs-
Gesetzbl . S . 684 bestraft wird . Auch kann die
Schließung des Betriebes gemäß der Betanntmach-
ung zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom
Handel vom 23 . September 1915 (Reichs -Gesetz¬
blatt S . 603 ) angeordnet werden.

8 1
Beschlagnahme.

Beschlagnahmt werden hiermit:
a ) alle Bastfasern in rohem , ganz oder teil -.

weise gebleichtem , kremiertem oder ge¬
färbtem Zustande.

*) Mit Gefängnis bi« zu einem Jahr oder
mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark wird,
sofern nicht nach allgemeinen Strafgesetzen höhere
Strafen verwirkt sind, bestraft:

1 . wer der Verpflichtung , die enteeignetn
Gegenstände herauSzugeben oder sie auf
Verlangen de» Erwerber « zu überbringen
oder zu versenden , zuwiderhandelt;

2 . wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegen¬
stand beiseiteschafft , beschädigt oder zerstört,
verwendet , verkauft oder kauft oder ein an«
dere« Veräußerungs - oder Erwerbsgeschäft
über ihn abschließt,

3 . wer der Verpflichtung , die beschlagnahmten
Gegenstände zu verwahren und pfleglich zu
behandeln , zuwiderhandelt,

4 . wer den nach § 5 erlaffenen AuSführungSbe-
stimmungen zuwiderhandelt.

**) Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist . nicht in
der gesetzten Frist erteilt oder wiffentlich un¬
richtige oder unvollständigeAngaben macht , wird
mit Gefängnis bi« zu sechs Monaten oder
mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark
bestraft . Auch können Vorräte , die ver¬
schwiegen find , im Urteil für dem Staat
verfallen erklärt werden . Ebenso wird be-
straft , wer fahrläsfig die vorgeschriebenen
Lagerbücher einzurichten oder zu führen
unterläßt.

Wer fahrlässig die Auskunft , zu der er auf Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in
der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder
unvollständige Angaben macht , wird mit
Geldstrafe bi« zu dreitausend Mark oder
im UnverwögenSfalle mit Gefängnis bis zu
sechs Monaten bestraft . Ebenso wird
bestraft , wer fahrläsfig die vvrgeschriebenen
Lagerbücher einzurichlen oder zu führen
unterläßt.

81 . Jahrgang.

Als Bastfasern im Sinne der Bekannt¬
machung sind anzusehen : Jute , Flachs,
Ramie , europäischer und außereuropäischer
Hanf (Manilahanf , Sisalhanf , die in¬
dischen Hanfarten , Neuseelandflachs und
andere Seilerfasern ) und alle bei der
Verarbeitung von Bastfaserrohstoffen Halb-
und Ferligerzeugniffen entstehenden Werg¬
arten , Abfälle mit Ausnahme der Lum¬
pen und Stoffabfälle , Fabrikkehricht sowie
die durch Auflösung von Bastfasererzeug-
niffen und Lumpen wiedergewonnenen
Fasern ***) .

d ) alle Halberzeugniffe aus Bastfasern;
v) die nach Maßgabe de» 8 5 Ziffer 2 auf

Vorrat fertiggestellten Halb - und Fertig«
erzeugniffe aus Bastfasern.8 3

Wirkung der Beschlagnahme.
Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die

Vornahme von Veränderungen an den von ihr
berührten Gegenständen verboten ist und rechts¬
geschäftliche Verfügungen über diese nichtig find,
soweit sie nicht auf Grund der folgenden Anord¬
nungen oder etwa ergehender Anordnungen erlaubt
werden . Den rechtsgeschäftlichen Verfügungen
stehen Verfügungen gleich , die im Wege der
Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung erfolgen.

8 3
Berwendungserlaubnis.

Trotz der Beschlagnahme ist nach Auslesen der
Fäden und Stoffabsälle das Verbrennen des Fab-
rtkkehricht » und feine Verwendung zu Düngezwecken
erlaubt.

8 4
Berarbcitungserlaubnis.

Trotz Beschlagnahme ist erlaubt:
a ) das Bleichen und Färben roher Garne

in den Nummern bis 30 englisch ein¬
schließlich ;

b ) die Fertigstellung der bei Inkrafttreten
dieser Bekanntmachung im Bleich - oder
Färbverfahren befindlichen bisher beschlag¬
nahmefreien Garne;

o) die Herstellung von Seilerwaren in den
handwerksmäßig geführten Betrieben , so¬
weit sie zur Aufarbeitung der am 15.
August 1915 in den betreffenden Betrieben
vorhanden gewesenen Bastfasern oder
Halberzeugniffe erfolgt;

ä ) die monatliche Verarbeitung des 10.
Teiles der am 1 . August 1916 vorhanden
gewesenen Vorräte an Bastfaserabfall der
im 8 1» a  bezeichnet «« Art (Fadenabsälle,
Spinnabfälle , Wergabfall usw .) sowie an
Reißwerg zu Garn und ihre Verarbeitung
zu Ferligerzeugniffen;

e ) die monatliche Verarbeitung de» 10.
Teile » der am 1 . August 1916 vorhanden

***) Die Beschlagnahme von Flachs - und
Hanfstroh auf Grund der Bekanntmachung vom
12 . Juli 1916 Nr . W . III . 300/6 . 16 K . R . A.
sowie die Beschlagnahme von Lumpen und neuen
Stoffabsällen auf Grund der Bekanntmachung vom
16 . Mai 1916 Nr . W . IV . 900/4 . 16 K. R . A.
bleiben hierdurch unberührt.



gewesenen Vorräte in Leinengarn feiner
al» Nr. 51 englisch roh und Nr. 31
englisch ganz oder teilweise gebleicht oder
gefärbt, sowie die monatliche Verarbeitung
des 5. Teiles der nach dem 1. August
1916 hinzugekommenen gleichartigen Garn¬
vorräte zu Geweben und Klöppelspitzen;

k) die Verarbeitung der am 37. Dezember
1915 auf Kettbäumen befindlichen und
der bis zum Inkrafttreten dieser Bekannt¬
machung beschlagnahmt freien Garne, welche
sich auf Kettbäumen befinden, allgemein,
sowie der bei Inkrafttreten dieser Be¬
kanntmachung auf Kettbäumen befindlichen,
oder für die Herstellung von Klöppel-
spitzen vorgerichteten Garne der Nummern
45 bi» 50 englisch roh, ohne Rücksicht
auf die aus ihnen anzufertigende Ware.

Hierbei dürfen nur Schutzgarne, feiner
als Nr. 51 englisch roh oder Nr. 31
englisch gebleicht bezw. gefärbt verwendet
werden;

g) die Erfüllung der bis zum1. Februar
1916 getätigten Lieferungsverträge von
Erzeugniffen aus bis zum 1. Juni 1916
beschlagnahmefreien Bastfaser-Rohstoffen,
wenn die Rohstoffe vor dem Inkrafttreten
dieser Bekanntmachung im Besitz de» sie
verarbeitenden Betriebes waren;

b) die monatliche Verarbeitung einer solchen
Menge beschlagnahmter Rohstoffe, welche
dem 5. Teil des bei Inkrafttreten dieser
Bekanntmachungvorhanden gewesenen
Bestandes der nach dem 1. Januar 1916
au» dem Reichsaurlande(nicht den be-
setzten Gebieten) eingeführten Rohstoffe
entspricht.

§ 5
Verarbeitungserlaubnis für

Kriegsbedarf.
1. Die Verarbeitung und Verwendung von

Bastfasern ist erlaubt, soweit sie zur Erfüllung von
unmittelbaren oder mittelbaren Aufträgen der
Heeres» oder Marinebehörden dienen (Kriegs¬
lieferungen).

Der Nachweis der Verwendung zur Erfüllung
einer Kriegslieferung ist zu führen. Für jeden
mittelbaren oder unmittelbaren Auftrag auf eine
Kriegslieferung muß sich der Hersteller der Halb¬
oder Fertigerzcugniffe vor der Anfertigung von
Kriegsliefervngen aus beschlagnahmten Beständen
im Besitz eine» ordnungsmäßig auSgrfüllten und
von der auftraggebendenBehörde unterschriebenen
amtlichen Belegscheins für Erzeugnisse aus Bast¬
fasern befinden. Vordrucke für diese Belegscheine
find bei der BeschlagnahmestelleI (Vordruckoer-
waltung) der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des König¬
lich Preußischen Kriegsministeriums, Berlin SW
48, Verlängerte Hedemannstr. 10, erhältlich.

3. Auch ohne einen Auftrag auf Kriegsliefe¬
rungen dürfen Halb- und Fertigerzeugnisse für
Heeres- oder Marinebedarf aus Bastfasern auf
Vorrat nach Maßgabe der folgenden Vorschriften
hergestellt werden:

a) Zu Garnen, nicht feiner als Leingarnen
Nr. 45 englisch und zu Seilerwaren für
Kriegsbedarf dürfen Bastfasern dauernd
mit der Maßgabe verarbeitet werden,
daß die jeweilige Menge an Garnen und
Seilerwaren nicht mehr als 35 Gewichts-
teilen vom Hundert jede» einzelnen, am
1. Dezember 1915 vorhanden gewesenen
Bestandes an Bastfasern gleichkommt.
Die Vorräte an Garnen feiner als Nr.
30 dürfen ein Fünftel des beschlag¬
nahmten Gesamtvorrats an Garnen nicht
überschreiten.

Bei der Berechnung der Gesamtmenge
der vorhanden gewesenen Bestände an
Bastfasern sind in Abzug zu bringen die
Mengen der nach dem 35. Mai 1915
au» dem Auslande eingeführten Rohstoffe
und die Mengen der gemäß8 4 Ziffer
ä bezeichneten Abfälle.

Personen, deren Vorrat am 1. De¬
zember 1915 geringer war als ein
Zwölftel des im Jahre 1913 verar¬
beiteten Rohstoffgewichts, dürfen Garne,
nicht feiner als Leinengarn Nr. 30
englisch und Seilerwaren für Kriegsbe¬
darf uneingeschränkt und auf Vorrat

arbeiten.
Bei der Feststellung der Bestände sind

als Faserstroh vorhandene Vorräte nur
mit einem Fünftel ihre» Gewicht» in
Rechnung zu stellen.

d) Zu Geweben für Kriegsbedarf dürfen
Bastfafcrgarne dauernd mit der Maßgabe
verarbeitet werden, daß die jeweils vor¬
rätige Gewebemenge nicht mehr als 35
Gewichtsteilen vom Hundert der am 1.
Dezember 1915 vorhanden gewesenen
Bastfasergarnbestände gleichkommt.

Bei Berechnung der Gesamtmenge
der Bastfasergarnbestände vom 1. De¬
zember 1915 ist die Menge der nach
dem 35. Mai 1915 aus dem Auslande
eingeführten Garne und Zwirne nicht zu
berücksichtigen.

Die auf Vorrat hergestellten Garne und Ge¬
webe bleiben beschlagnahmt(vgl. 8 7) ; sie müffen
getrennt von den übrigen Beständen gelagert
werden. Es ist über sie ein Lagerbuch zu führen,
au» welchem die Menge sowie jede Aenderung und
Verwendung dieser Vorräte ersichtlich sein muß. .

Als Rohstoff- bezw. Garnvorrat gelten die
nicht in Bearbeitung genommene Mengen. Auf
Lager befindliche gehechelte Fasern und Wergarten
sind Rohstoffbestände im Sinne dieses Paragraphen;
ferner sind als Vorrat alle diejenigen Halb- und
Ferligerzeugniffe anzusehen, welche die Herstellungs-
Maschinen (Webstuhl, Spinnstuhl, Seilschlag¬
maschinen usw.) verlassen haben.

8 6
Veräutzerungsverbot für

Bastfaserrohstoffe.
Die Veräußerung und Lieferung von Bast-

faserrohstoffen und Werg sowie nach dem Inkraft¬
treten dieser Bekanntmachung au» dem Reichsaus¬
lande (nicht den besetzten Gebieten) eingcführten
Abfällen bezw. Reißwerg der im 8 1 bezeichneten
Art ist nur an die Bastfaser-Einkaufsgesellschaft
m. b. H., Berlin W 56, Werverscher Markt 4,
gestattet.

Andere Abfälle der im 8 1 bezeichneten Art
dürfen verkauft werden:

a) in Mengen bis zu 10000 Kg. allgemein,
d) in Mengen über 10 000 Kg. nur an die

Aktiengesellschaft zur Verwertung von
Stoffallfällen. Berlin W 9, Belleveue-
straße 12a, oder an Personen oder
Firmen, welche einen schriftlichen Aus¬
weis der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des
Königlich Preußischen KricgSministeriums
zur Berechtigung des Auskaufes der be¬
zeichneten Abfälle erhalten haben*).

Die Aktiengesellschaft zur Verwertung von
Stoffabfällen ist jedoch nur verpflichtet, Ladungen
der vorbezeichneten Abfälle anzunehmen, die die
Zusammensetzung einer der folgenden Gruppen
haben:

Gruppe A : Garnreste,
Gruppe B ; Naßspinnabfälle,
Gruppe C: Kämmlinge,
Gruppe D ; Kardenabsälle,
Gruppe E : Wergabfall und Schwingabfall,
Gruppe F ; Kehricht oder Scherabfall.

8 7
Veräutzerungserlaubnis der Bastfafer-

erzerrgniffe.
Trotz der Beschlagnahme ist gestattet:

a) die Veräußerung und Lieferung an die
Bastsaserhalberzeugniffe an Selbstver¬
arbeiter sowie an die Leinengarn- Ab¬
rechnungsstelle Aktiengesellschaft, Berlin
W 56, Schinkelplaß 1/4, oder an Per¬
sonen, welche im Besitz eines schriftlichen
Ausweises der Kriegs-Rohstoff-Abteilung
des Königlich Preußischen KriegSministe-
riums zur Berechtigung des Aufkaufes der
beschlagnahmten Gegenstände sind;

b) die Lieferung der seit dem 37. Dezember
1915 gemäß 8 5 Ziffer 3 hergestellten
Erzeugnisie zur Erfüllung eine» Auf¬
trages auf Kriegslieferungen gegen Be¬
legschein.

*) Die Vorschrift de» 8 4 der Bekanntmachung
Vf.  III . 300/6. 16. K. R. A. vom 13. Juli
1916 über den Verkauf von Bastfasern, welche
aus beschlagnahmten Bastfaserstroh gewonnen sind,
bleibt unberührt.

8 8
Ausnahmen.

Ausnahmen von dieser Bekanntmch
durch die Kriegs-Rohstoff-Abteilung '
Preußischen Kriegsministeriumsin Bei! *
werden. . 8 «

Schriftliche, mit eingehender BW W
dmfehene Anträge sind an die Kriegs,!

teilung des Königlich Preußischen& «
riums, Sektion W III , Berlin SWf *
längerte Hedemannstraße10, zu richte,

8 9
Inkrafttreten. ,

Diese Bekanntmachung tritt mit
kündung am 15. August 1916 in ßroj, f,
zeitig werden die Bekanntmachungen'
1577/10. 15 K. R. A. vom 33. <h
Vf. III . 1500/4. 16. K R. A. oot |
1916 aufgehoben. 1

Frankfurt (Main), den 15. Auguk
Stellv. Generalko!

des 18. Arm« | ei
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WTB Großes Hauptquartier,
(Amtlich).

Westlicher Kriegsschauplatz:
Das feindliche Feuer erreichtei

Wytfchaete, sowie am und südlich vom
La Bassee zeitweise große Heftigkeit.

Nachdem bereits am Morgen stalllstmli
Angriffe aus der Linie OvillerS—Pq» - u
westlich des Foureauxwaldes abgewiesen■<&“(
abends nach stärkstem Vorbereitung«?» ^ K
erheblichen Kräften die Engländer zwisl
und dem Foureauxwalde, die Franz«!
Guillemont und der Somme zum Sl
gangen. Der Sturm ist gescheitert,
die mehrfachen, von den Franzosen ditj
Malen versuchten nächtlichen Wiederhol
hartnäckigem Kampfe wurden westlich dl
walde» und südlich von Maurepas
Teile de» Gegners wieder zurückg«
feindlichen Verluste sind groß.

Südlich der Somme wurde in der
Belloy gekämpft. Die Franzosen hl
unserem vordersten Graben in etwa
Breite Fuß gefaßt. Oestlich davon .
ist der Gegner abgewiesen. , S

Beiderseits der Maas war die Artilln Kt
wiederholt gesteigert. Der Versuch eiueis>, 8
Angriffs im Chapitre-Walde wurde dm%
feuer unterdrückt. . ^9

An zahlreichen Stellen der Front1̂ >Sri
zösische Unternehmungen mißlungen.

Oestlicher Kriegsschauplatz: '
Front des Generalfeldmarfchallsv. $ ^

Heftige, bis in die Nacht fortgesetzt^
der Russen gegen den Abschnitt Balkon
(westlich von Zalocze) wurden restlos
Front des Generals der Kavallerie Erz!

Die Vorstöße des Feindes nördlich
bei Toustobaby—Konczaki blieben auch
folgloS. Es wurden 154 Gefangene

In den Karpathen ist die Höhe"
(nördlich vom Capul) genommen.

Balkan-Kriegsschauplatz:
Südwestlich des Dojran-Sees

bulgarische Vortruppen feindliche
rück, die aus Doldzeli vorzustoßen

Oberste Hl
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Lokale und provinzielle rt*
* Usingen, 18. Aug. Ersatzre>e

Grandpierre  von hier wurde mit dem-
Kreuz" ausgezeichnet.

* Am 15. 8. 1916 ist eine ne
machung betreffend Beschlagnahme,
und Veräußerung von Bastfasern(S
Ramie, europäischer und außereurop«
und von Erzeugniffen aus Bastfasern
3500/7. 16. K. R. A. erlassen& ■
Wortlaut der Bekanntmachung ist in*
KreiSblatt-Nummer abgedruckt.



Merzhausen, 17. Aug. Das „Eiserne
' erhielt Ersatzreservist Julius Höser  hier.

Tt  Wernborn, 18. August. Wehrmann
iii Vtl Lenhard  erhielt das „Eiserne Kreuz."

vad Homburg, 15. Aug. Auf An-
- Begrij| der Kaisers hat die neuerbohrte Tertiär«
f?rieg6:3 tat Namen „Vitoria Luise-Ouelle" erhalten.

^ordenstadt. 15. Aug. Am Montag
" atag kehrte im Gasthaus „Frankfurter Hof"

ricfrta  iubabenei ein. Dadurch, daß er sich auf
gewissen Orte gar zu lange zu schaffen

*• , erregte er den Verdacht der Wirtsleute.
[ mil i j[|e daraufhin eine Ortsbesichtigung vor¬
in Kr,- fanden sie dort Federn und Blutspuren,
junger, jte Vermutung, daß der Femde ein Huhn
23. DMchtet haben dürfte, wurde zur Gewißheit,

m im Gastzimmer einer Leibesuntersuchung
In seiner Hose hatte er das Huhn

das er beim Gehen über den Hof ge-
uitb auf dem Abort abgeschlachtet hatte,
i er seinen Namen genannt und 10 Mark
tzuhn gezahlt hatte, machte er sich aus
>be.
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Vermischte Nachrichten.
Herford,  15 . Aug. Die Schüler des
lIriedrich-Gymnasiums sammelten an einem
«ht weniger als 7Ql/4 Zentner Brenneffeln,
cheiferung empfohlen.
Lin neues Kaiserbild.  Der Kaiser
j int Hauptquartier vom Maler Adam zu
mlen laffen. Das Bild ist ausgezeichnet

und der Kaiser sieht es als sein beson«
iegrbild" an. Der Kaiser hat das Ori-
Kaiserin geschenkt.

»der

n der!
!N hi>l
etwa
>N Md«

Weddigens Heldentat für das
Rathaus.  Für das neue Rathaus

in Westfahlen,, der Geburtsstadt Weddi
jetzt das Bild erworben worden, das der
Maler Paul Wallat von Weddigens
am 23. September 1914 gemalt hat.
„119" im Kampfe gegen die englischen
»er„Crefly", „Hogues" und „Abukir"
Jt zurzeit auf der Abteilung der Kriegs
Großen Berliner Kunstausstellung.
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«stellung russischer Artillerie«
Die im Lichthof des Berliner Zeug-

mehreren Wochen zur Schau gebrachte
feindlicher Artilleriegefchoffe und «pa«
aus 28 russischen, 20 belgischen, 20

8 französischen und 2 serbischen besteht,
»gs bedeutend erweitert worden. Diese
>gbesteht aus einer noch größeren Muster¬
russischer Artilleriegeschoffe und Patronen
l nicht weniger als 83 verschiedene Kar
Schrapnells, Brand-, Spitz-, Lang-,
und Pulvergranaten der verschiedensten
» Konstruktionen. Ferner sind vier ver-
ttvurfbomben mit sprcngkräftigem Zünder
Waubenführung und acht Brandbomben
''jgeschoffe mit Dynamit-, Trotil- und

"Verfüllungen in den verschiedensten
!en ausgestellt.
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^dgraue Landgendarmen.  Eine
bestimmt, daß in Zukunft auch die

Oberwachtmeister und Gendarmen der
' Landgendarmeniefeldgrau eingekleidet

>e Landgendarmen sind bekanntlich den
>°Uen gleichgcordnet.
Die

«n erstaunlicher Vorfall,  dessen
- Merkwürdig an Filmeffekte erinnern,
^etnen der letzten Nächte in Schmargen-

ereignet. Als gegen 13 Uhr ein
» ^ Unterführung am Hohenzollerndamm

fatzreft'U ^ ^ plötzlich ein junges Mädchen, das
i, dB»H ^ « rücke aufgehalten hatte, über das

W.  den Bahnkörper hinab. Wunder-
"El die Lebensmüde nicht auf die Schie-
7^"uf einen Puffer der Maschine und
i £ dem Tode bewahrt. Der Vorfall
jjt?w Bahnpersonal nicht einmal sofort
W auf der nächsten Station Schmar-

das Mädchen in seiner seltsamen
Nb »n»müde, die bei dem Sturz nur
.Setzungen davongetragen hat, wurde

"lüg gebracht.

— Zuchthaus für Kaninchendiebe.
Das von den Laubenkolonistengehaltene Kleinvieh,
Kaninchen, Hühner und Tauben, war schon in
Friedenszeilen für gewiffe Diebes-,,Spezialisten"
eine begehrte Beute. In letzter Zeit haben diese
Diebstähle sich koloffal vermehrt. Von einem
Berliner Gericht wurden zwei Diebe dieser Art
zu strengen Strafen verurteilt; sie hatten die ge«
stohlenen Tiere, um sie besser fortschaffen zu
können, gleich an Ort und Stelle geschlachtet.
Das Gericht erkannte gegen die beiden Ange¬
klagten auf je drei Jahre Zuchthaus.
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Anleitung zur Verwendung von Kristall.
Süßstoff bei der Zubereitung von Obst«
-rzeugniffen und andere« Lebensmitteln.

Saccharin ist in der Form von Kristall-Süß¬
stoff annähernd 450 mal süßer als Zucker, hat
jedoch keinen Nährwert, ist also lediglich ein Ge-
nutz-, aber kein Nahrungsmittel, und vermehrt
zudem nicht die Mafle der gesüßten Lebensmittel.
Daher ist in den Fällen, wo Zuckerwie  z . B.
bei der Herstellung von Obsterzeugniffen— nicht
nur süßt, sondern auch die Masse der Lebensmittel
beträchtlich vermehrt, entsprechend weniger Saccharin
zû verwenden, während beim Süßen von Ge-
tränken (Kaffee, Tee usw)  dem Süßwert des
Zuckers entsprechende Saccharinmengen genommen
werden können.

Ein Päckchen Kristall-Süßstoff mit 17 4 Gramm
Inhalt entspricht der Süßkraft von annähernd 550
Gramm Zucker. Wird der ganze Inhalt eines
derartigen Päckchens in 7 2 Liter Wasser gelöst,
so entspricht der Süßwert dieser Flüssigkeit etwa
1 Pfund Zucker; 1 Teelöffel voll davon kann also
an Stelle von 3—3 Stückchen Zucker zum Süßen
von Kaffee, Tee, Kakao usw. dienen.

Grundsätzlich ist eher zu wenig als zu viel
Süßstoff zu verwenden, um den Geschmack der
Lebensmittel nicht zu verschlechtern, zumal sich
leicht jederzeit nachsüßen läßt. Man schmecke
daher— zumal anfangs — zunächst vorsichtig ab.

Beim Obsteinkochen  ist im allgemeinen
folgendes zu beachten:

Süßstoffhaltige Zubereitungen dürfen nicht ge«
kocht werden. Ein Schmoren der Früchte mit
Süßstoff ist daher zu vermeiden- Eingelegte
Früchte, Dunstobst, Kompotts usw. werden am
zweckmäßigsten erst vor dem Genuß mit Saccharin
desüßt, ebenso Fruchtsäfte. Marmeladen können
den Süßstoffzusatz schon bei Beendigung der
Kochung erhalten.

Da künstlich gesüßte Obsterzeugnisienicht ohne
weiteres haltbar sind, weil Saccharin — im
Gegensatz zu Zucker— nicht konserviert, sind ent¬
weder Sterilisterverfahren(Einkochen ohne Zucker
nach Weck, Rex oder anderen bezw. Einkochen oder
Dünsten in sonstigen Gläsern oder Flaschen mit
geeigneten Verschlüssen) oder chemische Konser¬
vierung (1 Gramm benzoesaures Natron auf 1
Kilogramm eingekochtes Obst bezw. Fruchtsast)
anzuwenden.

Je nach der Art der herzustcllenden Obstdauer¬
waren veriahre man im einzelnen etwa wie folgt:

Dunstobst , Kompotts und Aehnliches:
Beerenfrüchte aller Art werden im Waflerbade für
sich oder mit wenig Wasser in einer Schale ge¬
dünstet, bis genügend Flüssigkeit ausgetreten ist.
Dann füllt man das Obst in Flaschen oder Gläser,
gibt den Saft hinzu, schließt die Gefäße, und
dünstet bei etwa 75—80° ®/4 Stunden . Ent¬
steinte Kirsche», Pflaumen, Psirsiche und Aprikosen
werden direkt in die Früchtegläsergefüllt und
ebenfalls entweder im eigenen Saft , oder unter
Zusatz von wenig Wasser gedünstet. Kernobst und
Steinfrüchte mit dem Stein werden in die Gläser
gebracht, mit abgekochtcm Wasser übergoffen und
dann gedünstet.

Man süßt vor dem Genuß mit einer ent¬
sprechenden Menge Süßstoff, die je nach der
Fruchtart und dem Geschmack verschieden sein
kann. Soll jedoch nicht nachträglich, sondern gleich
mit Süßstoff gedünstet werden, so darf man die
Temperatur möglichst nicht bis zum Kochen steigen
laffen, weil sonst der Geschmack empfindlich leiden
kann.

Im Durchschnitt können auf 1 Päckchen Kristall-
Süßstoff (l */4 Gramm) an Johannisbeeren, Preis-
selbeeren, grünen Stachelbeeren und Sauerkirschen
7»/r Pfund Früchte, an Erdbeeren, Himbeeren,
Pfirsichen und Aprikosen 10 Pfund Früchte, an

Birnen, Aepfeln und Heidelbeeren15 Pfund Früchte
gerechnet werden. Man hat jedoch stets abzuschmek-
ken, zumal die Früchte verschieden süß sind.

Fruchtsäfte  werden nach einem der üblichen
Verfahren ohne Zucker bereitet und entweder ste¬
rilisiert oder mit benzoesaurem Natron (1 Gramm
auf 1 Kilogramm Fruchtsaft) konserviert. Zum
Süßen verwende man auf etwa »/z bis ®/4 Liter
Fruchtsaft den Inhalt eines Päckchens Kristall-
Süßstoff (1»/* Gramm).

Marmeladen:  Die zerkleinerten Früchte oder
das Fruchtmus werden genügend dick eingekocht und
entweder mit benzoesaurem Natron (1 Gramm auf
1 Kilogramm eingekochte Maffe) versetzt oder
sterilisiert oder nach sonstigen Verfahren haltbar
gemacht. Am Ende der Kochung kann künstlich
gesüßt werden, wozu im Durchschnitt für 5 Pfund
eingewogenes Fruchtmark1 Päckchen Kristall-Süß¬
stoff(U/4  Gramm) genügt.

Werden Saccharinzubereitungen von nur 110-
facher Süßkraft verwendet(kleine Täfelchen), so ist
hiervon4 mal so viel zu verwenden als von
Kristall-Süßstoff.

NWkr MM mWege«.
Dienstag , 22 . August:

Scbweinemarkt.

empfiehlt
Geleestsch

Carl Heller.

Tüchtiges Mädchen
ootn Lande für Haus- und Feldarbeit gesucht.
3k _ Näh. int Kreisblatt-Verlag.

Salmes MurgkliMcheu
oder -Frau sofort gesucht. Näh. im KreiSblatt-
Verlag.

Winterraps
zur Saat zu verkaufen.
^fr_ H- W. Wirth, Eschbach.

Mehrere Waaaon
Korn-  Spreu

billig zu verkaufen.
Fritz Schalter, Dreschmaschinenbesitzer,

Oberstedten(bei Homburg),
Saalburgstraße53.

veWzscheine
für Meb-, Mrk - u. Zlriek-

waren
vorrätig in R . Wagner 's Buchdruckerei.

Landwirtschaftliche Angebote.
Simmentaler Zuchtbullen

zu verkaufen. Aug . Sorg . Westerfeld.

Frischmelkende Fahrkuh
zu verkaufen. Wilh . Zierath,
2 Niederlauken.

Ferkel - Mg,
zu verkaufen. Wilh . Bender , Usingen.

1 hochträchtiges Schwein,
unter 3 die Wahl, zu verkaufen.
_ Peter Heinr. Ott. Mauloff.

_ 1 Acker Hafer
auf dem Stande zu verkaufen.

Siegw . Lilienstein.



ftfir die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Heldentode unseres lieben,
unvergeßlichen Mannes, Vaters, Sohnes, Bruders, Schwagers und Onkels, des

MeKrmanns Heinrich Schmidt
Res .-3nf .-Reg. Dr. 222, 11. Komp,

sagen wir allen herzlichen Dank.
Frau Marie Schmidt.
Stadtrechnera. D. Schmidt und Familie,
yeinrick Mcht und Familie.

Usingen » den 18. August 1916.

2. Deinings- Kompagnie Nr. 113
Usingen.

Sonntag , de» 20. v. Mts .» Hand,
granatenkämpfe auf dem Platz an der Gräven-
wiesbacher Straße. Sammelpunkt ebendaselbst
um 4 Uhr nachmittags. Gleichzeitig wichtige Be¬
sprechungen zum Wehrturnen. Vollzähliges Er.
scheinen wird bestimmt erwartet. Handgranaten
neuesten Modells eingetroffen.

Das Kommando.

Luckerersat;

Saccharin
in  kl. Röhre» wieder eingetroffen
1 Ltck.18 Pf .,1« Stck. 1,80 Mk.

Dr . A . Loetze.
Als ganz besonders empfehlenswertesund

billiges
Viedkutter

sowohl für Rindvieh als auch für Schweine
empfehle

la Spreumehl
(feinste Mischung).

Dasselbe ist beschlagnahme- und verkchrsfrei
und stets erhältlich bei

Sisgm . Lilienstein.
Grössere Zahl

Emaillierte Gulessel
angekommen.

Emaillierte HerAschiife
in verschiedenen Grossen

am Lager.

Eisenhandlung Kreiss.
Fertlie FeMposHe

IW " mit Cognac "ÜS
(r/r und Vi Pfund ) 2

in verschiedenen Preislagen vorrätig bei
ZDx . Lötze-

igaretten
direkt von der Fabrik
zu Originalpreisen

IOG Zig . Kleinverk. 1,8 Pfg. 1.30
100
100
100
100

11
11

3 „ 1.85
3 „ 2.
4.2 „ 2 .75
6.2 „ 3 .90

ohne leden Zuschlagf. neue Steuer- und Zollerhebung.

Zigarettenfabrik go hS5" es
CÖLN,  Ehrenstrasse 34.

Gesncbt für sofort ufl später

Zimmerleutc.
F. W. Creutz , s

Zimmer- und Bangeschäft, Bad Homburg.

Prima Senfsamen
^toppelrübsamen

nn) Spörgel
empfiehlt 8 Carl L6w , Mönstadt.

Jagdhund
sofort gesucht.

{ßuB gut abgeküdrt sein.
Leonhard,

Bad Homburg » Louifenstraße 121.

Als Neuheit
empfehle

Einmachtabletten
mit Gebrauchsanweisung, in Rollen

zu 30 Pfennig
zur Frischhaltung von Obst
beim Einkochen ohne Zucker.

Dr . A . Lötze.

Bekanntmachung
der Stadt Using

Nachtrag.
Zum OriSstatut- vom 14. Seplembn

betreffend die Abgabe von Wasser aus der
ieitung der Stadt Ufingen,
ß 3 Abs. 1 erhält folgende Fasiung:

Für jeden Kubikmeter Wasser
Preis auf 30 Pfg. buchstäblich,
Pfennig" festgesetzt.

§ 4 erhält folgende Fassung:
Für jedes an die Wafferleitu»,

schioffene Grundstück ist als Mini
jährlichen Waffergeldes der Betrag
Mk. buchstäblich„Zwölf Mark"
Waffermicte der Betrag von 4
siädiich„Bier Mark" zu zahlen.

Usingen» den 37. Mai 1916.
Der Mag'

_gez . : Lißn,
Wiesbaden, den 19. Juli 19

Genehmigt.

3 . ®.
Der Bezirksauil

gez. : Unterst

Preise für Damen-Bediennng
Kopfwäschen mit Frisur Mk. 1.50
Kopfwäschen ohne Frisur „ 1.—
Für Mädchen unter 14 Jahren„ 0.75
Einfache Frisur „ 1—
Frisur mit starker Welle „ 1.50

Preis - Ermäßigung
auf alle diese Bedienungen bei

Karten xu 10 Nummern.
Karl Kesselschläger,
Bad Homburg — Louisenstr . 87.

Usingen, den 35. Juli 1
Wird veröffentlicht.

Der Mais
Libman

Die Unternehmer eines landwiris
Betriebes, weiche die Versorgung mit
bezw. Mehl für fich selbst unternehme»
(Selbstversorger) werden aufgesordert, ist
3 Tagen vom 18. bis einschl. 31. d. 9?
Angabe der Zahl ihrer Haurhallungia
auf dem Bürgermeisteramt Hierselbst fr

Als Selbstversorger gelten die 1»
eines landwirtschaftlichen Betriebes selbst,
hörigen seiner Wirtschaft einschl. des
sowie ferner Raluraiberechiigte, insbesoil
teiler und Arbeiter, soweit sie kraft ihr'
gung oder als Lohn Brotgetreide oder
beanspruchen haben.

Wir beabstchtigen in den näch
Roggen aus neuer Ernte zur Verladung j»

Diejenigen Landwirte, welche schon
droschen haben und abliefern können, 1'
mit Angabe der zur Auflieferung
Menge Montag, den 31. d. MlS., bei

Samstag,  den 19. August, 9"1
Fnttermittelansgabe.

Usingen, den 17. August 1916.
Der M

Lißin"

Diejenigen Steuerpflichtigen, welche
Zahlung ihrer fälligen Steuern im
sind, werden hiermit nochmals an die
erinnert.

Usingen» den 18. August 1916.
Die Stadtkaffe. W

Kunftgewerßefcßufe OjfenbaS^
Ausßißdung von Schülern uni

ScßüCerinnen. .
Größt . Direktor Prof.EßerfarM

Kirch licheM igca.
«ottesdtnlst i» der

Sonntag , den 20. AugustU» '
9. Sonntag nach Trimtan»-

VormittagS 10 Uhr-
Predigt : Herr Dekan B - hr ' °

Lieder: Nr. 29, 1- 2. Nr. 419, lr°
Christenlehre für die weibliche,

Nachmittags 1 Uhr: Kindergott-«"
li-der : Nr . 399, 1- 5. Nr. 343 «>"Lieder:

Nachmittags 2 Uhr.
Predigt : Herr Pfarrer Sckne

Lied: Nr. 283, 1- 4 und«-.
Amtswoche: Herr Pfarrer S«

Gottesdienst in der katholisch^
Sonntag,  den 20. August .

Vormitt ags 9' ,. Uhr. - NachuM M.

' Hierzu das „Jllustn^
_ blatt" Nr. 33 und
Wochenblatt" Nr. 33.
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